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Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
 
§ 1 Vertragsschluss 

Für Verträge mit Ma Conciergerie (Auftragnehmer) im Bereich des Leistungsumfanges nach § 2 dieser 

allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen. Abweichenden 

Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers (Kunden) wird daher ausdrücklich 

widersprochen. 

 

Angebote des Auftragnehmers sind – auch bezüglich der Preisangaben – freibleibend und unverbindlich, sofern 

nicht ausdrücklich eine verbindliche Zusicherung erfolgt. 

 

Der Auftraggeber ist fünf Tage an seinen Auftrag gebunden. Sollte der Auftragnehmer nicht binnen drei Tagen 

nach Auftragseingang die Annahme ablehnen, so gilt die Bestätigung als erteilt. 

 

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. 

 

§ 2 Leistungsumfang 

Ma Conciergerie bietet folgende Leistungen an: 

� Haushalts- und Büroreinigung 

� Reinigung nach Partys und Veranstaltungen 

� Bügeln und Schneiderei 

� Autowäsche 

� Einkaufen und Beratung 

 

Ma Conciergerie erbringt als Auftragnehmer seine Dienstleistungen nach den Wünschen und Angaben des 

Auftraggebers. Änderungs- und Erweiterungswünsche muss der Auftragnehmer nur berücksichtigen, wenn sie aus 

technischen Gründen erforderlich sind, um den Vertragszweck zu erreichen. Für einen bestimmten Erfolg seiner 

Dienstleistung kann der Auftragnehmer keine Haftung übernehmen. 

 

Der Auftragnehmer ist zu Teilleistungen berechtigt. 

 

§ 3 Personal 

Der Auftragnehmer stellt die erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung. Es wird nur fachlich geeignetes und 

zuverlässiges Personal eingesetzt. Für angepasste Arbeitskleidung sorgt der Auftragnehmer. 

 

Ausländisches Personal darf nur eingesetzt werden, wenn eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung vorliegt. 

Das eingesetzte Personal wird durch den Auftragnehmer überwacht und erhält seine Anweisungen auch von 

diesem. 

Dem Personal ist ausdrücklich untersagt, Einblick in Schriftstücke, Akten, Hefter usw. zu nehmen sowie Schränke, 

Schreibtische oder sonstige Behältnisse zu öffnen. Das Personal ist verpflichtet, über alle Geschäfts- und  
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Betriebsgeheimnisse, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis bekannt werden, Stillschweigen zu 

bewahren. Das Personal ist ferner verpflichtet, alle Gegenstände, die in den Haushalts-, Büro-, Partyräumen oder 

Veranstaltungsorten gefunden werden, unverzüglich beim Auftraggeber abzugeben. Dem Personal ist untersagt, 

Personen, die nicht vom Auftragnehmer eingesetzt sind, zur Arbeitsstelle mitzunehmen. Das gilt auch für Kinder. 

 

§ 4 Preise und Zahlung 

Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer nicht mit ein. Reinigungsmittel, Materialkosten und sonstige 

Nebenleistungen sind im Preis nicht inbegriffen, soweit keine anders lautende Vereinbarung getroffen wurde. 

Zusatzleistungen, die nicht in der Preisliste oder dem Angebot enthalten sind, sind gesondert zu vergüten. 

 

Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. 

Bei Verträgen mit wiederkehrenden Leistungen im Rahmen eines kontinuierlichen Auftrages stellt der 

Auftragnehmer eine Leistung jeweils zum letzten des laufenden Monats dem Auftraggeber in Rechnung. 

 

Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Auftragnehmer über den Betrag verfügen kann. Mahnungen 

werden dem Auftraggeber mit EURO 5,00 in Rechnung gestellt. Gerät der Auftraggeber in Verzug, so ist der 

Auftragnehmer berechtigt, ab dem betreffenden Zeitpunkt Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz 

gemäß § 288 BGB zu berechnen. Die Verzugszinsen fallen bei Überschreitung des Zahlungszieles auch ohne 

Mahnung an. 

 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, für seine Leistungen eine Vorauszahlung in Höhe der Hälfte des 

Gesamtauftragswerts zu verlangen. 

 

§ 5 Gewährleistung/Auftragserfüllung 

Die von dem Auftragnehmer erbrachten Leistungen gelten als auftragsgerecht erfüllt und abgenommen, wenn der 

Auftraggeber nicht unverzüglich, spätestens binnen 24 Stunden schriftlich begründete Einwendungen erhebt. Zeit, 

Ort, Art und Umfang des Mangels muss dabei genau beschrieben werden. Im Falle einer nicht vertragsgemäßen 

Erfüllung hat der Auftraggeber unbeschadet der Vorschrift des § 281 Abs. 2 BGB dem Auftragnehmer eine 

angemessene Frist zur Nacherfüllung zu setzen. 

Werden vom Auftraggeber bei der vertraglich festgelegten Leistung berechtigt Mängel beanstandet, so ist der 

Auftragnehmer zur Nacherfüllung verpflichtet. Für Mängel und Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass der 

Auftraggeber wichtige Informationen über Art und Beschaffenheit der zu reinigenden Flächen und Gegenstände 

nicht an den Auftragnehmer weitergegeben hat, wird keine Gewährleistung übernommen. Gleiches gilt, wenn der 

Auftraggeber keine ausreichenden Vorkehrungen für die Zugänglichkeit bzw. Erreichbarkeit der zu reinigenden 

Flächen trifft. 

Schlägt die Nacherfüllung innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten Frist zur Nacherfüllung fehl, so kann der 

Auftraggeber das Rückgängigmachen des Vertrags oder das Herabsetzen des Preises verlangen. 

 

§ 6 Ausführung durch andere Unternehmen 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen anderer Unternehmen zu bedienen. 
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§ 7 Reinigungsmittel und Geräte 

Der Auftragnehmer stellt die für die Reinigungsarbeiten erforderlichen Geräte, Reinigungs- und Pflegemittel in 

ausreichender Menge auf seine Kosten zur Verfügung. Für alle Arbeiten werden nur hochwertige formaldehydfreie 

Reinigungsmittel verwendet. Ätzende und säurehaltige Mittel dürfen nicht verwendet werden. Der Auftraggeber 

stellt das zur Reinigung notwendige Wasser, Strom, Papier- und Mülltonnen o.ä. zur Verfügung. 

 

§ 8 Haftung und Haftungsbegrenzung 

Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von ihm, seinen 

gesetzlichen Vertretern oder seinen leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen verursacht werden. 

Beruht die Verursachung auf einfacher Fahrlässigkeit, haftet der Auftragnehmer nur dann, wenn wesentliche 

Vertragspflichten verletzt sind. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 

 

Der Auftragnehmer, dessen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen haften nicht, soweit der eingetretene 

Schaden auf falschen Angaben des Auftraggebers insbesondere bezüglich der zu erbringenden Leistung oder auf 

von dem Auftraggeber gestellter Reinigungsmittel oder -materialien beruht. Der Auftragnehmer, dessen Vertreter, 

Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen haften ebenfalls nicht, soweit eine rechtzeitige Mängelanzeige gem. § 5 dieser 

allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeblieben ist und die Haftung auf diesem Mangel beruht. 

 

§ 9 Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, Haftpflichtansprüche unverzüglich schriftlich geltend zu machen. 

 

§ 10 Datenschutz und Geheimhaltung 

Der Auftragnehmer speichert die im Rahmen der Vertragsanbahnung und -abwicklung benötigten Daten des 

Auftraggebers (z. B. Adresse und Bankverbindung). 

Durch die Verbindung eines Netzwerks mit dem Internet entsteht die Möglichkeit der missbräuchlichen 

Verwendung von Daten. Insbesondere sensible Daten muss der Auftraggeber daher dem Auftragnehmer als 

solche bekannt machen, damit diese vor unberechtigtem Zugriff gesondert geschützt werden. 

 

Vorstehende Absätze gelten auch für von dem Auftragnehmer zur Erfüllung des Auftrages eingeschalteter 

Subunternehmer oder sonstiger Dritter. 

 

Beide Vertragspartner werden vertraulich gekennzeichnete Informationen, die ihnen im Rahmen des Vertrags 

bekannt werden, vertraulich behandeln. 

 

§ 11 Rücktritt 

Ergibt sich trotz vorheriger fachgemäßer Prüfung erst im Laufe einer sachgemäßen Bearbeitung, dass der Auftrag, 

aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, unausführbar ist, so kann der Auftragnehmer vom 

Vertrag zurücktreten. Bei Rücktritt vom Vertrag hat der Auftraggeber nur einen Anspruch auf kostenlose Rückgabe 

des Gegenstandes in dem jeweiligen Zustand. 

 

Der Auftragnehmer muss den Auftraggeber unverzüglich schriftlich oder per E-Mail über die Unausführbarkeit des 

Auftrages informieren und sämtliche von dem Auftraggeber für den unausführbaren Auftrag gezahlten Beträge 

diesem unverzüglich erstatten. 

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
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§ 12 Termine, Fristen und LeistungshindernisseTermine, Fristen und LeistungshindernisseTermine, Fristen und LeistungshindernisseTermine, Fristen und Leistungshindernisse 

Leistungstermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schrift-

/Textform. 

Bei Verzögerungen infolge von  

a) Veränderungen der Anforderungen des Auftraggebers,  

b) Problemen mit Produkten Dritter (z. B. vom Auftraggeber gestellte Reinigungsmittel),  

verlängert sich der Leistungstermin entsprechend. 

 

Soweit der Auftragnehmer seine vertraglichen Leistungen infolge Arbeitskampfs, höherer Gewalt oder anderer für 

den Auftragnehmer unabwendbarer Umstände nicht oder nicht fristgerecht erbringen kann, treten für den 

Auftragnehmer keine nachteiligen Rechtsfolgen ein. 

 

Werden von dem Auftraggeber Änderungen oder Ergänzungen beauftragt, die nicht nur geringfügigen Umfang 

haben, so verlieren Termine und Fristen, die sich am ursprünglichen Vertragsgegenstand orientieren, ihre 

Gültigkeit. 

 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jede Veränderung von Leistungsterminen oder –fristen unverzüglich 

schriftlich anzuzeigen. 

 

§ 13 Anwendbares Recht , Gerichtsstand und Erfüllungsort 

Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die 

Anwendung deutschen Rechts. 

 

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist im vollkaufmännischen Geschäftsverkehr und im Geschäftsverkehr mit 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens Hamburg. 

 

 

 

Stand 04/2017 


